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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FUR ARBEIT UND SOZIALES 
1010 Wien, den 26. Februar 1990 
Stubenrin9 1 
Telefon (0222) 711 00 

z1. 10.166/1-4/90 Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
DVR: 0017001 
P.S.K.Kto.Nr.5070.004 
Auskunft 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Scheer 
in Wie n Klappe 6249 Durchwahl 

Betr. : 

'Rdri!ll G;;'1fTIT~:-',~l( 
zr . ___ .... ____ . _____ ~ . " - . 1:/ _ .. _--

Datum: 2 8. FE8.1990 

Entwur f eines Bundesgesetzes, i t 28 feh / 
dem die Bestimmungen der Strafi. ~rtel~!:.::",::_:·.=::,:·;z=:;?!=::::~?:-' 
prozeßordnung über die Anhal tung 17 t7 ~ 
in Untersuchungshaft, das Straf- .', ' .. "'"J \JCC L ... t, 
vollzugsgesetz und das Kranken- Y . 
anstaltengesetz geändert werden 
(Strafprozeß- und Strafvollzugs-
gesetznovelle 1990). 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich als 

Beilage 25 Exemplare der ho. Stellungnahme, betreffend den Ent

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Bestimmungen der Straf

prozeßordnung über die Anhaltung in Untersuchungshaft, das Straf

vollzugsgesetz und das Krankenanstaltengesetz geändert werden 

(Strafprozeß- und Strafvol1zugsgesetznovelle 1990) zur gefälligen 

Kenntnis zu übermitteln. 

Für den Bundesminister: 

Hol y 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FUR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 10.166/1-4/90 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

in Wie n 

1010 Wien, den 26. Februar 1990 
Stubenring 1 
Telefon (0222) 711 00 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
OVR: 0017001 
P.S.K.Kto.Nr.5070.004 
Auskunft 
Scheer 
Klappe 6249 Ourchwahl 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem die Bestimmungen der Straf
prozeßordnung über die Anhaltung 
in Untersuchungshaft, das Straf
vollzugsgesetz und das Kranken
anstaltengesetz geändert werden 
(Strafprozeß- und Strafvollzugs
gesetznovelle 1990). 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt mit Bezug auf 

die do. Note vom 18. Dezember 1989, GZ. 578.008/1-11 1/89, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem die Bestimmungen der Straf

prozeßordnung über die Anhaltung in Untersuchungshaft, das Straf

vollzugsgesetz und das Krankenanstaltengesetz geändert werden 

(Strafprozeß- und Strafvollzugsgesetznovelle 1990) wie folgt 

Stellung: 

A. Zu Art. 11 (Strafvollzugsgesetz): 
==================================== 

Zu Z. 10: 

Der Novellierungsvorschlag zu § 46 Abs. 3 StVG sieht vor, daß 

entgegen dem früheren Zustimmungsrecht der Landesarbeitsämter 

nunmehr lediglich die Anhörung des Landesarbeitsamtes erfolgt, 

wenn Verträge für Gefangene mit Unternehmen durch die Haftanstalt 

abgeschlossen werden. 

Zu diesem Vorschlag ist zu bemerken: 

Vom 1. Jänner 1985 bis 30. Juni 1986 wurden die Landesarbeits

ämter für 533 Personen ersucht, ihre Zustimmung zum Abschluß von 
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Verträgen für Gefangene zu erteilen. Lediglich für 30 Personen 

(d.s. 5,3 Prozent) wurde die Zustimmung verweigert. 

Im Jahre 1985 wurde lediglich bei 24 Anfragen (d.s. 1,4 Prozent) 

von den Landesarbeitsämtern keine Zustimmung erteilt. 

Die Befassung der Landesarbeitsämter fußt auf der Überlegung der 

Schutzbedürfnisse des Arbeitsmarktes vor der Konkurrenz durch 

subventionierte bzw. geschützte Arbeitsplätze. 

Angesichts des quantitativen Umfangs und der Art der Arbeiten ist 

die Befassung der Landesarbeitsämter nicht erforderlich. 

Bei Vertragsarbeiten handelt es sich im wesentlichen um 

* kurzfristige, dringliche Aushilfstätigkeiten, 

* unqualifizierte, arbeitsintensive und monotone Verrichtungen. 

Mitunter kommen auch bereits seit längerer Zeit bestehende Ar

beitsverträge zwischen den Firmen und den Strafgefangenen zum 

Tragen. 

Eine Befassung der Landesarbeitsämter ist auch entbehrlich, da -

entsprechend den übereinstimmenden Berichten der Landesarbeits

ämter - die Gefangenenarbeit als Teil der sozialen Wiederein

gliederung in ihrer sozialpolitischen, resozialisierungs- und 

berufsbezogenen Bewertung gegenüber dem Gesichtspunkt des 

Schutzes des Arbeitsmarktes überwiegt, zumal aufgrund der kurz

fristig anfallenden und meist so unattraktiven Arbeiten .andere 

Arbeitskräfte gar nicht vermittelt werden können. Eine Gefährdung 

des Arbeitsmarktes ist somit auszuschließen. 

Darüberhinaus ist aus verwaltungsökonomischen Gründen (zusätz

liche Verfahrensschritte und Einschaltung von Mitarbeitern der 

Landesarbeitsämter) eine Einsparung der Befassung der AMV durch

aus zweckmäßig und sinnvoll. Diese Verwaltungsvereinfachung 

bietet darüberhinaus die Möglichkeit, den Spielraum zur Er

schließung zusätzlicher Arbeitsgelegenheiten für Gefangene zu 

erhöhen. Dementsprechend sollte die Formulierung des § 46 Abs. 3 
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StVG überhaupt gestrichen bzw. darauf eingeschränkt werden, daß 

die von der Haftanstalt getroffene Maßnahme dem Landesarbeitsamt 

nachträglich zur Kenntnis gebracht wird. 

Zu Z. 11: 
Der vorgeschlagene Abs. 2 des § 51 des Strafvollzugsgesetzes 

sieht vor, daß der Bund für Strafgefangene, die eine Arbeits

leistung erbringen oder ohne ihr Verschulden nicht erbringen 

können, den A1V-Beitrag gemäß § 6la A1VG entrichtet. 

Eine Bestimmung § 6la A1VG gibt es derzeit nicht. Nach den Er

läuterungen soll eine parallele Änderung des A1VG vom Bundes

ministerium für Arbeit und Soziales in Zusammenwirkung mit dem 

Justizressort vorbereitet werden. 

Dazu darf bemerkt werden, daß der Herr Bundesminister für Arbeit 

und Soziales bereits mit dem beiliegenden Schreiben an den Herrn 

Bundesminister für Justiz vom 5. Dezember 1989, Zl. 37.001/34-

3/89, zu dem vorgeschlagenen § 51 des Strafvollzugsgesetzes 

Stellung genommen hat. Das im letzten Absatz angeregte Gespräch 

hat noch nicht stattgefunden. 

Zur Neufassung des § 51 nimmt das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales folgendermaßen Stellung: 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist aus grundsätz

lichen sozialen Erwägungen der Auffassung, daß für die Arbeit der 

Strafgefangenen eine gerechte und angemessene Entlohnung entrich

tet werden soll. Von dieser Entlohnung könnten dann ein Beitrag 

zu den Kosten des Strafvollzuges sowie der Dienstnehmeranteil zum 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag in Abzug gebracht und der ver

bleibende Arbeitslohn dem Strafgefangenen zur Verfügung gestellt 

werden. 

Durch die vorgesehene Änderung des Strafvollzugsgesetzes erfolgt 

aber keine entsprechende Anhebung der bisherigen geringen Ar

beitsvergütung. Im Gegensatz dazu sollen Strafgefangene, auch 

wenn sie keine Arb~it verrichten, arbeitslosenversichert sein, 
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was aus ho. Sicht unakzeptabel ist, davon abgesehen, daß eine 

solche Regelung leicht angreifbar erscheint und in der Öffent

lichkeit schwer vertretbar sein würde. 

Es wird sohin ersucht, zu dieser Frage Gespräche mit dem Bundes

ministerium für Arbeit und Soziales vorzusehen. 

B. Zu Art. I und 111 <Strafprozeßordnung und Krankenanstalten-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gesetz) 
--------------

bestehen keine Bedenken. 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Ausfertigungen dieser 

Stellungnahme übermittelt. 

Anlage 

Für den Bundesminister: 

Hol y 
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BUNDESMINISTER FUR AA8EfT UNO SOZlAlES 

DR. WAlTER GEPPERT 

1010 WIEN. DEN 5: J)L' ~ L""J.:,e,- A'JJ . 

zl. 37.001/34-3/89 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

STU&HRlNO , 
'TElLfQN (OZ22) 7S 00 
TElEX ""45 ODER '11780 

Ich danke für Ihr 'Schreiben vom 2i.9.1989 betreffend die 

Frage der Entlohnung der Arbeit der Strafgefangenen und deren 

beabsichtigten Einbezi~hung in die Arbeitslosenversicherung. 

Ich möchte nochmals me1ne auf grundsätzlichen sozialen Erwä

gungen beruhende Auffassung wiederholen, daß flir die Arbeit 

der Strafgefangenen eine gerechte und angemessene Entlohnung 

entrichtet ~erden soll. Von dieser Entlohnung könnten dann 

ein Beitrag zu den Kosten des Strafvollzuges sowie der 

Dienstnehmeranteil zum Arbeitslosenversicherungsbeitrag in 

Abzug gebracht und der verbleibende Arbeitslohn dem Strafge

fangenen zur Verfügung gestellt werden. 

Durch die vorgesehene Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

erfolgt aber keine entsprechende Anhebung der bisherigen 

geringen Arbeitsvergütung. Im Gegensatz dazu sollen aber 

Strafgefangene, auch wenn sie keine Arbeiten ven:ichten, 

arbeitslosenversichert sein. Eine solche Regelung erscheint 

aber leicht angreifbar und in der öffentlichkeit schwer 

vertretbar zu sein. 

Ohne näher auf in Ihrem Brief aufgeworfenen Fragen einzuge

hen, die in der folgenden Beamten-Verhandlungsrunde zu disku

tieren sein werden, finde ich es bedauerlich, daß eine Anhe

bung des h~<Jünstigt~n "Stundensatzes" , den .Tustj 7..b~dienstete 

7.U leisten haben, kaum oder nur in <Jeringf~m Ausm03R möglich 

ist. Eine angemessene Entlolillung ist: ",uch im Hinhlick auf die 

zllm i nd~~t inder Zukunft. vor7..usehende Einhez iehuflg d~r st r.:t f-

9~[l\ngp.n~n in die Pensi.onsvt.'"rsicherung unhedingt erforder-

1 ich . 

............ --------------------

.:. ~. ~ 0. • 

_ ......... . 
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Zusammenfassend möchte ich Sie daher ersuchen, die Frage der 

angemessenen Entlohnung der Häftl ingsarbeit neuer] ich zu 

prüfen. 

Ich habe den Leiter ~er Sektion 111 des Bundesministeriums 

für Arbeit und soziales, sektionschef Dr. steinbach, und den 

Mitarh~iter meines Sekretariates, Herrn Hans Kaiser, beauf

tragt, mit Ihrem 8üro zwecks Gesprächen in dieser Frage Kon-

ta~t aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Herrn 
Bundesminister für Justiz 
Or. Egmont Foregger 

t-tuseumstraße 7 
1070 \\' i f" n 

• 
22/SN-272/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




